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vorbemerkung

die gesundheitsreformen der letzten Jahre haben den gedanken des 
Wettbewerbs verstärkt in die arztpraxen und Kliniken getragen. die 
Qualifikationen und fachliche Kompetenz von Ärztinnen und Ärzten 
sind immer noch entscheidend für den wirtschaftlichen erfolg. eine 
sachgerechte und berufsrechtskonforme außendarstellung ist Ärztin-
nen und Ärzten daher erlaubt. die grenzen der Öffentlichkeitsarbeit 
werden durch das gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (uWg), 
das Heilmittelwerbegesetz (HWg) und die Berufsordnung für die west-
fälisch-lippischen Ärztinnen und Ärzte (Bo) gezogen. 

am 25.10.2012 ist das zweite gesetz zur Änderung arzneimittelrecht-
licher und anderer vorschriften in Kraft getreten. neben dem arznei-
mittelgesetz wurde auch das Heilmittelwerbegesetz (HWg) geändert. 
die wesentlichsten Änderungen hat der verbotskatalog des § 11 HWg 
erfahren. einige verbote wurden ganz gestrichen, etwa das empfeh-
lungsverbot in § 11 abs. 1 S. 1 nr. 1 HWg oder das verbot, sich in Be-
rufskleidung oder bei der arbeit am Patienten abbilden zu lassen, § 11 
abs. 1 S. 1 nr. 6 HWg. das verbot für „vorher-nachher-abbildungen“ 
gilt nur noch für operative plastisch-chirurgische eingriffe (§ 11 abs. 
1 S. 2 HWg). andere verbote gelten nicht mehr generell, sondern nur 
dann, wenn die darstellung in bestimmter art und Weise erfolgt. So ist 
die Wiedergabe von Krankengeschichten zum Beispiel nur dann unzu-
lässig, wenn diese in „missbräuchlicher, abstoßender  oder irreführen-
der Weise erfolgt.“

die noch bestehenden Werbebeschränkungen dienen dem Schutz vor 
unsachlicher Beeinflussung. auch wenn das Informationsinteresse der 
Bürgerinnen und Bürger zugenommen hat, lassen diese sich wegen ih-
res elementaren Interesses an der erhaltung oder Wiederherstellung 
ihrer gesundheit leicht beeinflussen und verunsichern. auch in einer 
zunehmenden Informations- und Werbegesellschaft sind viele Bürge-
rinnen und Bürger dennoch geneigt, Werbeaussagen blind zu vertrau-
en, sei es aus unwissenheit, angst, leichtgläubigkeit, autoritätsden-
ken, Hilflosigkeit oder verzweifelter Hoffnung. da sich für den laien 
aussagen zu medizinischen Methoden, verfahren, einsatz besonderer 
medizinischer geräte oder auch zur Qualität von einrichtungen oder 
Qualifikationen von Personen in der regel nicht auf den Wahrheitsge-
halt überprüfen lassen, soll die Bevölkerung darauf vertrauen dürfen, 
dass Ärztinnen und Ärzte ihren Beruf im dienste der gesundheit des 
einzelnen und in verantwortung für die volksgesundheit ausüben und 
sich nicht primär von gewinnstreben leiten lassen.
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I. Bezeichnungen, die auf dem Praxisschild,  
auf visitenkarten, rezepten, Briefbögen und im 
sonstigen Schriftverkehr geführt werden dürfen

1. allgemeine angaben

 name

 Medizinische akademische grade oder andere akademische grade 
in verbindung mit der Fakultätsbezeichnung

 Ärztliche titel

 Bezeichnung „Professorin”, „Professor” oder „Prof.”

 anschrift der Praxis/Privatanschrift

 telefonnummer(n)/Faxnummer, e-Mail-adresse, Internetadresse 

 Bezeichnung als „Ärztin”/”arzt” oder „angestellte Ärztin“/„ange-
stellter arzt“

 ankündigung von Berufsausübungsgemeinschaften und sonstigen 
Kooperationen, z. B.: gemeinschaftspraxis, teilgemeinschaftspra-
xis, Ärztepartnerschaft, Medizinische Kooperationsgemeinschaft, 
Praxisverbund ...

 ankündigung mehrerer Praxissitze

 ankündigung der zugehörigkeit zu mehreren Berufsausübungsge-
meinschaften

 logo der Praxis

a zulässiger Inhalt einer Praxis-Homepage

* nähere Informationen finden Sie in der Broschüre „Praxisschilder/anzeigen — Was ist 
erlaubt?”, die Sie im Internet unter http://www.aekwl.de/index.php?id=93 einsehen können.

2. Bezeichnungen nach der Weiterbildungsordnung 
gemäß § 27 abs. 4 nr. 1 Berufsordnung

 gebietsbezeichnungen

 Schwerpunkte

 zusatzweiterbildungen

 Fachkunden

 Fakultative Weiterbildungen

Hinweis: eine Bezeichnung darf nur geführt werden, wenn die Ärztin 
oder der arzt die umfassten tätigkeiten nicht nur gelegentlich ausübt. 
nach der rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist dies dann 
der Fall, wenn die tätigkeiten mehr als 20 % der gesamtleistung aus-
machen.

3. nach sonstigen öffentlich-rechtlichen   
vorschriften erworbene Qualifikationen   
gemäß § 27 abs. 4 nr. 2 Berufsordnung 

 durch Fortbildung erworbene eu-Qualifikationen

 zertifikate der Ärztekammer (ernährungsmedizin, Spezielle diabe-
tologie, rettungsdienst …)

 Qualifikationen, die nach den vorschriften des SgB v erworben 
worden sind (Kernspintomographie, Schlafapnoe, ldl-elimination, 
athroskopische operationen, Stoßwellenlithotripsie …)

 spezifische abrechnungsberechtigungen der Kassenärztlichen ver-
einigung (Hausarzt/Hausärztliche versorgung, H-arzt, diabetolo-
gische Schwerpunktpraxis, diabetologisch geschulter Hausarzt, 
onkologisch verantwortlicher arzt …)

 durch andere Behörden verliehene Qualifikationen (Fliegerärztli-
che untersuchungsstelle, gelbfieberimpfstelle, Schwangerschafts-
konfliktberatungsstelle, d-arzt …)

 …
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4.  Bis zu drei als solche gekennzeichnete tätig-
keitsschwerpunkte gemäß § 27 abs. 4 nr. 3  
Berufsordnung

 laserbehandlung

 narbenbeseitigung

 Faltenunterspritzung

 Berg- und Höhenmedizin

 tauchtauglichkeitsuntersuchungen

 …

Hinweis: tätigkeitsschwerpunkte dürfen nur angekündigt werden, 
wenn diese angaben nicht mit solchen nach geregeltem Weiterbil-
dungsrecht erworbenen Bezeichnungen verwechselt werden können. 
Sie müssen mit dem zusatz „tätigkeitsschwerpunkt” bzw. „tätigkeits-
schwerpunkte” gekennzeichnet werden. zur ankündigung dieser anga-
ben ist berechtigt, wer diese leistungen seit mindestens zwei Jahren in 
erheblichem umfang erbringt und dies auf verlangen der Ärztekammer 
nachweisen kann.

5. organisatorische Hinweise gemäß § 27 abs. 4  
nr. 4 Berufsordnung

 zulassung zu Krankenkassen bzw. Hinweis auf rein privatärztliche 
tätigkeit

 „Belegärztin/Belegarzt” mit der angabe des Krankenhauses (so-
weit die voraussetzungen vorliegen) 

 ambulante operationen 

Hinweis: der organisatorische Hinweis „ambulante operationen” ist 
ankündigungsfähig, wenn größere operative eingriffe einen tätigkeits-
schwerpunkt darstellen. auf verlangen der Ärztekammer sind die erfor-
derlichen auskünfte zu erteilen und nachweise zu erbringen. 

 Krebsvorsorge

 Praxisklinik

Hinweis: die Bezeichnung „Praxisklinik” darf geführt werden, wenn im 
rahmen der versorgung ambulanter Patientinnen und Patienten bei 
Bedarf eine ärztliche und pflegerische Betreuung auch über nacht ge-
währleistet ist und neben den für die ärztl. Maßnahmen notwendigen 
voraussetzungen auch die nach den anerkannten Qualitätssicherungs-
regeln erforderlichen, apparativen, personellen und organisatorischen 
vorkehrungen für eine notfallintervention beim entlassenen Patienten 
erfüllt wird.

 lehrpraxis der universität X

 Sprechstundenzeiten

 Sondersprechstunden

 …

Hinweis: organisatorische Hinweise dürfen nur angekündigt werden, 
wenn sie nicht irreführend, anpreisend oder vergleichend sind.

II. Medizinische und praxisorganisatorische 
Informationen für Patientinnen und   
Patienten

1. Medizinische Informationen 

 Informationen über untersuchungs- und Behandlungsmaßnah-
men im rahmen des Fachgebietes

 Wissenschaftliche darstellungen, soweit diese in Form und Inhalt 
der sachlichen unterrichtung dienen

 Populärwissenschaftliche, medizinische darstellungen, wenn sie 
der aufklärung und Information der Öffentlichkeit dienen, diese 
ein Interesse an aufklärung und Information hat und die Ärztin 
bzw. der arzt in der darstellung in den Hintergrund tritt. Persönli-
che auffassungen dürfen nicht als normen für ärztliches Handeln 
herausgestellt werden

 …

2. Praxisorganisatorische Informationen

 erreichbarkeit außerhalb der Sprechstunde

 Praxislage (öffentliche verkehrsmittel/Straßenplan etc./Parkplätze)

 angaben für Behinderte

 angaben zu urlaub, vertretung, Praxisgröße

 Kooperationen mit anderen Praxen, Krankenhäusern, medizini-
schen leistungserbringern im gesundheitswesen sowie mit Selbst-
hilfegruppen 

 Bilder des Praxisteams und der Praxisräume

Hinweis: zulässig ist auch ein gemeinsamer Internetauftritt einer Pra-
xisgemeinschaft. die Website muss allerdings auf eine gemeinsame 
eingangsseite beschränkt werden, da es sich bei einer Praxisgemein-
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schaft um mehrere Praxen handelt, die sich in gemeinsamen räumen 
und in der regel mit gemeinsamen Personal (bei getrennten Patienten-
karteien) zusammengeschlossen haben. ausgehend von der gemein-
samen Startseite müssen daher nachfolgend zwei getrennte virtuelle 
Praxen dargestellt werden. 

3. Persönliche daten des Praxisinhabers 

 lebenslauf/Werdegang

 zugehörigkeit zu berufsbezogenen zusammenschlüssen

 Hinweis auf Fremdsprachenkenntnisse/dialekte

 Hinweis auf private Hobbys

 …

Hinweis: als Form der Sympathiewerbung ist die angabe von persön-
lichen daten auch ohne unmittelbaren Bezug zur ärztlichen tätigkeit 
zulässig (Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 26.08.2003 - 1 Bvr 
1003/02 -). Insgesamt muss aber die Informationsvermittlung im vor-
dergrund der darstellung stehen.

III. Pflichtangaben nach § 5 telemediengesetz 
(tMg)

 angaben zum diensteanbieter wie name, anschrift, e-Mail-adres-
se

 anschrift der zuständigen Ärztekammer als aufsichtsbehörde 

  ggf. anschrift der zuständigen Kv Westfalen-lippe 

 die gesetzliche Berufsbezeichnung (arzt)   
(Hiermit ist nicht die Facharztanerkennung gemeint!)

 der Staat, in dem die Berufsbezeichnung verliehen worden ist

 bei einer Partnerschaft nach dem Partnerschaftsgesellschaftsge-
setz müssen das Partnerschaftsregister, in das sie eingetragen ist, 
und die entsprechende registernummer angegeben werden

 umsatzsteueridentifikationsnummer, soweit der arzt aufgrund der 
umfangreichen gutachtertätigkeiten der umsatzsteuerpflicht un-
terliegt

 Berufsordnung für die westfälisch-lippischen Ärztinnen und Ärzte*

 Heilberufsgesetz nrW*

Hinweis: der Homepage-Betreiber, der eine erforderliche Information 
nicht, nicht richtig oder nicht vollständig verfügbar hält, handelt gem. 

§ 16 abs. 2 tMg ordnungswidrig. nach der rechtsprechung des BgH 
(urteil v. 20.07.2006, az.: I zr 228/03) ist die verletzung der Informa-
tionspflichten zudem eine Wettbewerbsverletzung mit der Folge, dass 
Homepage-Betreiber abgemahnt werden können. Im Übrigen ist der 
BgH der auffassung, dass eine unmittelbare erreichbarkeit nicht daran 
scheitert, dass der nutzer nicht schon in einem Schritt, sondern erst in 
zwei Schritten zu den benötigten Informationen gelangt. das erreichen 
einer Internetseite mit den vorgegebenen Informationen über zwei 
links ist damit ausreichend.

Seit Inkrafttreten des neuen uWg am 30.12.2008 sind verstöße gegen 
die Impressumspflicht immer wettbewerbsrelevant.

Iv. datenschutzerklärung

gemäß § 13 tMg hat ein diensteanbieter und somit auch der arzt als 
Betreiber einer Homepage den nutzer sofort nach erscheinen auf dem 
Bildschirm über art, umfang und zweck der erhebung und verwendung 
dieser personenbezogenen daten in allgemein verständlicher Form zu 
unterrichten, wenn er über die Homepage personenbezogene Patien-
tendaten erhebt. diese verpflichtung besteht nur dann, wenn der arzt 
tatsächlich im rahmen des zugriffs auf die Internetseite weitere anga-
ben zur Person des nutzers abfragt. ein arzt, der auf seiner Website le-
diglich allgemeine Informationen zu seiner Praxistätigkeit vorhält und 
der dem nutzer keine Möglichkeit einräumt, seine personenbezogenen 
daten per Internet und e-Mail an den arzt weiterzuleiten, hat keine 
besonderen datenschutzrechtlichen verpflichtungen nach dem tMg. 

v. telemediengesetz (tMg)    
und rundfunkstaatsvertrag (rStv)

gemäß § 55 abs. 2 des rStv müssen anbieter von telediensten mit 
journalistisch-redaktionell gestalten angeboten, in denen vollständig 
oder teilweise Inhalte periodischer druckerzeugnisse in text oder Bild 
wiedergegeben werden (…) zusätzlich zu den angaben nach §§ 5 und 6 
tMg einen verantwortlichen mit angabe des namens und der anschrift 
benennen. Wenn der arzt auf seiner Homepage medizinische Sachver-
halte mit eigenen Worten näher beschreibt, enthält die Homepage aus 
Sicht der Ärztekammer Westfalen-lippe solche in § 55 abs. 2 rStv 
definierten journalistisch-redaktionell gestalteten angebote. Sie lösen 
die Informationspflicht zu den für den Inhalt der Homepage verant-
wortlichen aus. es sollte dann ein Hinweis erfolgen, dass der Praxis-
inhaber gemäß § 55 rStv verantwortlich ist. diese verpflichtung gilt 
nicht, wenn der arzt Informationen zur nutzung bereit hält, die sich 
auf Hinweise zu seiner anschrift, seinen Qualifikationen, dem Praxi-
steam, zu Sprechzeiten, zur geräteausstattung u. ä. beschränken und 
bei der darstellung des leistungsangebotes nur die angebotenen leis-
tungen als solche angegeben werden. 

* die Ärztekammer hält auf ihrer Homepage die Berufsordnung und das Heilberufsgesetz 
nrW sowohl zum Herunterladen als PdF-dokument, als auch als HtMl-Seite vor, auf die 
verlinkt werden kann. 
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vI. Haftungsausschluss für externe links

links zu Herstellern oder Händlern sind unzulässig, da es sich hier-
bei um indirekte Produktempfehlungen handelt. verlinkungen, die dem 
Informationsinteresse des Patienten dienen (z. B. Selbsthilfegruppen), 
sind zulässig.

zu bedenken ist, dass der Homepagebetreiber nach der rechtsprechung 
durch die anbringung eines links die Inhalte der verlinkten Seiten ggf. 
mit zu verantworten hat. nach einer entscheidung des Bundesgerichts-
hofs (urteil v. 01.04.2004, az: I zr 317/01) kommt eine Störerhaftung 
eines Homepagebetreibers in Betracht, wenn er beim Setzen eines links 
auf eine andere Webside mit rechtswidrigem Inhalt zumutbare Prü-
fungspflichten verletzt hat.

es wird daher empfohlen, einen Haftungsausschluss für externe links 
aufzunehmen. ein sog. „disclaimer” könnte wie folgt lauten: 

„trotz sorgfältiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die In-
halte externer links. Für die Inhalte externer links sind ausschließlich 
deren Betreiber verantwortlich”.

vII. e-Mail-Kontakt

gegen die einrichtung eines e-Mail-Kontaktes ist grundsätzlich nichts 
einzuwenden. die vereinbarung von terminen per e-Mail ist zulässig. 

Problematisch ist die individuelle telekommunikative ärztliche Bera-
tung, die sog. online-Beratung. gemäß § 7 abs. 4 Bo dürfen Ärzte 
individuelle ärztliche Behandlung oder Beratung nicht ausschließlich 
über Print- und Kommunikationsmedien durchführen. 

vIII. domain-namen

domain-namen müssen so gewählt werden, dass keine berufswidrige 
Werbung vorliegt.

unzulässig sind z. B. domain-namen wie:

www.bester-orthopäde.de
www.spitzenpraxis.de
www.experte-in-fettabsaugung.de

Bei der verwendung von Bezeichnungen nach der Weiterbildungsord-
nung oder gattungsbegriffen (angiologe, arzt), ohne weitere Individu-
alisierung, ist die rechtsprechung noch nicht einheitlich.

es wird darauf hingewiesen, dass zivilrechtliche unterlassungs- und 
Schadensersatzansprüche gegen einen domain-namen wie z. B. www.
allgemeinmediziner-ort.de durch einen weiteren allgemeinmediziner 
am ort gegen den mit der alleinstellung werbenden arzt bestehen 
können.

Berufsrechtlich nicht zu beanstandende namen sind z. B. www.vorna-
me-nachname-hautarzt.de oder www.vorname-nachname-ort.de

die vorstehenden ausführungen beziehen sich auch auf sog. „Meta-
tags“ (Suchworte für Suchmaschinen) und jeden anderen „unsichtba-
ren“ text einer Homepage.
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Berufswidrige Werbung ist untersagt (§ 27 abs. 3 Bo). Berufswidrige 
Werbung darf weder veranlasst noch geduldet werden. Werbung im 
Sinne der Berufsordnung ist jede Maßnahme, die dazu bestimmt ist, 
auf Patientinnen und Patienten oder auf die allgemeinheit hinzuwirken 
mit dem ziel, die oder den umworbenen zu einem bestimmten verhal-
ten zu bewegen. 

Ärztinnen und Ärzte haben sich für ihr berufswidriges verhalten zu ver-
antworten, wenn sie die Werbung vorsätzlich oder fahrlässig begehen 
bzw. diese Ihnen mittelbar oder unmittelbar zugerechnet werden kann.

Im verhältnis zur Öffentlichkeit oder zur Patientenschaft ist sie insbe-
sondere untersagt, wenn sie 

 unwahr

 unsachlich

 unwürdig

 unseriös

 vergleichend

 täuschend oder

 zur täuschung geeignet

 anpreisend

 primär auf einen Werbeeffekt abzielend ist. 

unzulässig sind auch darstellungen, die gegen die einschlägigen Be-
stimmungen des gesetzes über die Werbung auf dem gebiet des Heil-
wesens (Heilmittelwerbegesetz) oder des gesetzes gegen den unlaute-
ren Wettbewerb (uWg) verstoßen.

 Äußerungen dritter, insbesondere dank-, anerkennungs- und 
empfehlungsschreiben, oder Hinweise auf solche Äußerungen, 
wenn diese in missbräuchlicher, abstoßender oder irreführender 
Weise erfolgen

 Wiedergabe von Krankengeschichten sowie Hinweise darauf, 
wenn diese in missbräuchlicher, abstoßender oder irreführender 
Weise erfolgt oder durch eine ausführliche Beschreibung oder dar-
stellung zu einer falschen Selbstdiagnose verleiten kann

 irreführende erfolgsversprechen

 Bewerbung von arznei- Heil- und Hilfsmitteln, medizinischen 
Produkten, nahrungsergänzungsmitteln, Körperpflegemitteln oder 
ähnlichen Waren 

B unzulässige Inhalte einer Praxis-Homepage

 vorher-nachher-Fotos bei operativen plastisch-chirurgischen ein-
griffen 

 …

unzulässig sind nach der rechtssprechung auch folgende Formen der 
Werbung:

 Werbebanner 

 Pop-up-Fenster

 gewinnspiele

 gästebücher

 links zu gewerblichen unternehmen
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gesetzestexte (auszüge)

I.  Berufsordnung      
der Ärztekammer Westfalen-lippe

beschlossen von der Kammerversammlung am 26. november 2011
veröffentlicht im Ministerialblatt für das land nordrhein-Westfalen

am 22. März 2012 (MBl. nrW S. 150ff.)

IV. Berufliches Verhalten

1. Berufsausübung 

§ 17
Niederlassung und Ausübung der Praxis 

(1) die ausübung ambulanter ärztlicher tätigkeit außerhalb von 
Krankenhäusern einschließlich konzessionierter Privatkliniken ist 
an die niederlassung in einer Praxis (Praxissitz) gebunden, soweit 
nicht gesetzliche vorschriften etwas anderes zulassen.

(2)  Ärztinnen und Ärzten ist es gestattet, über den Praxissitz hinaus 
an zwei weiteren orten ärztlich tätig zu sein. Ärztinnen und Ärzte 
haben vorkehrungen für eine ordnungsgemäße versorgung ihrer 
Patientinnen und Patienten an jedem ort ihrer tätigkeiten zu tref-
fen.

(3)  die ausübung ambulanter ärztlicher tätigkeit im umherziehen ist 
berufsrechtswidrig. zum zwecke der aufsuchenden medizinischen 
gesundheitsversorgung kann die Ärztekammer auf an-trag von 
der verpflichtung nach absatz 1 ausnahmen gestatten, wenn si-
chergestellt ist, dass die beruflichen Belange nicht beeinträchtigt 
werden und die Berufsordnung beachtet wird.

(4)  der Praxissitz ist durch ein Praxisschild kenntlich zu machen. 
 Ärztinnen und Ärzte haben auf ihrem Praxisschild 
 
 — den namen,
 — die (Fach-) arztbezeichnung,
 — die Sprechzeiten sowie 
 —  ggf. die zugehörigkeit zu einer Berufsausübungsgemeinschaft 

gem. § 18 a anzugeben. 

 Ärztinnen und Ärzte, welche nicht unmittelbar patientenbezo-
gen tätig werden, können von der ankündigung ihres Praxissitzes 
durch ein Praxisschild absehen, wenn sie dies der Ärztekammer 
anzeigen.

(5)  ort und zeitpunkt der aufnahme der tätigkeiten am Praxissitz so-
wie die aufnahme weiterer tätigkeiten und jede veränderung sind 
Ärztekammer unverzüglich mitzuteilen.

§ 18
Berufliche Kooperationen

(1) Ärztinnen und Ärzte dürfen sich zu Berufsausübungsgemeinschaf-
ten – auch beschränkt auf einzelne leistungen –, zu organisations-
gemeinschaften, zu medizinischen Kooperationsgemeinschaften 
und Praxisverbünden zusammenschließen. der zusammenschluss 
zur gemeinsamen ausübung des arztberufs kann zum erbringen 
einzelner leistungen erfolgen, sofern er nicht einer umgehung des 
§ 31 dient. eine umgehung liegt insbesondere vor, wenn sich der 
Beitrag der Ärztin oder des arztes auf das erbringen medizinisch-
technischer leistungen auf veranlassung der übrigen Mitglieder 
einer teil-Berufsausübungsgemeinschaft beschränkt oder der 
gewinn ohne grund in einer Weise verteilt wird, die nicht dem 
anteil der von ihnen persönlich erbrachten leistungen entspricht. 
die anordnung einer leistung, insbesondere aus den Bereichen 
der labormedizin, der Pathologie und der bildgebenden verfahren, 
stellt keinen leistungsanteil im Sinne des  Satzes 3 dar. verträge 
über die gründung von teil-Berufsausübungsgemeinschaften sind 
der Ärztekammer vorzulegen.

(2) Ärztinnen und Ärzte dürfen ihren Beruf einzeln oder gemeinsam in 
allen für den arztberuf zulässigen gesellschaftsformen ausüben, 
wenn ihre eigenverantwortliche, medizinisch unabhängige sowie 
nicht gewerbliche Berufausübung gewährleistet ist. Bei berufli-
cher zusammenarbeit, gleich in welcher Form, ist zu gewährleis-
ten, dass die ärztlichen Berufspflichten eingehalten werden.

(2a) eine Berufsausübungsgemeinschaft ist ein zusammenschluss von 
Ärztinnen und Ärzten untereinander, mit Ärztegesellschaften oder 
mit ärztlich geleiteten Medizinischen versorgungszentren, die den 
vorgaben des § 23a absatz 1, Buchstabe a, b und d entsprechen, 
oder dieser untereinander zur gemeinsamen Berufsausübung. eine 
gemeinsame Berufsausübung setzt die auf dauer angelegte be-
rufliche zusammenarbeit selbständiger, freiberuflich tätiger ge-
sellschafter voraus. erforderlich ist, dass sich die gesellschafter in 
einem schriftlichen gesellschaftsvertrag gegenseitig verpflichten, 
die erreichung eines gemeinsamen zweckes in der durch den ver-
trag bestimmten Weise zu fördern und insbesondere die verein-
barten Beiträge zu leisten. erforderlich ist weiterhin regelmäßig 
eine teilnahme aller gesellschafter der Berufsausübungsgemein-
schaft an deren unternehmerischem risiko, an unternehmerischen 
entscheidungen und an dem gemeinschaftlich erwirtschafteten 
gewinn.

(3) die zugehörigkeit zu mehreren Berufausübungsgemeinschaften 
ist zulässig. die Berufsausübungsgemeinschaft erfordert einen 
gemeinsamen Praxissitz. eine Berufsausübungsgemeinschaft mit 
mehreren Praxissitzen ist zulässig, wenn an dem jeweiligen Praxis-
sitz verantwortlich ein Mitglied der Berufsausübungsgemeinschaft 
eine ausreichende Patientenversorgung sicherstellt.
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(4) Bei allen Formen der ärztlichen Kooperation muss die freie arzt-
wahl gewährleistet bleiben.

(5) Soweit vorschriften dieser Berufsordnung regelungen des Part-
nerschaftsgesellschaftgesetzes (gesetz über Partnerschaftsge-
sellschaften angehöriger Freier Berufe [Partgg] vom 25.07.1994 
– BgBl. I S. 1744) einschränken, sind sie vorrangig aufgrund von 
§ 1 abs. 3 Partgg.

(6)  alle zusammenschlüsse nach absatz 1 sowie deren Änderung und 
Beendigung sind der zuständigen Ärztekammer anzuzeigen. Sind 
für die beteiligten Ärztinnen und Ärzte mehrere Ärztekammern zu-
ständig, so ist jeder von ihnen verpflichtet, die für ihn zuständige 
Kammer auf alle am zusammenschluss beteiligten Ärztinnen und 
Ärzte hinzuweisen.

§ 18 a
Ankündigung von Berufsausübungsgemeinschaften 

und sonstige Kooperationen

(1) Bei Berufsausübungsgemeinschaften von Ärztinnen und Ärzten 
sind – unbeschadet des namens einer Partnerschaftsgesellschaft 
oder einer juristischen Person des Privatrechts – die namen und 
arztbezeichnungen aller in der gemeinschaft zusammengeschlos-
senen Ärztinnen und Ärzte sowie die rechtsform anzukündigen. 
Bei mehreren Praxissitzen ist jeder Praxissitz gesondert anzukün-
digen. § 19 abs. 4 gilt entsprechend. die Fortführung des namens 
einer/eines nicht mehr berufstätigen, einer/eines ausgeschiedenen 
oder verstorbenen Partnerin/Partners ist unzulässig.

(2) Bei Kooperationen gemäß § 23 b muss sich die Ärztin oder der arzt 
in ein gemeinsames Praxisschild mit den Kooperationspartnern 
aufnehmen lassen. Bei Partnerschaften gemäß § 23 c darf die Ärz-
tin oder der arzt, wenn die angabe ihrer/seiner Berufsbezeichnung 
vorgesehen ist, nur gestatten, dass die Bezeichnung „Ärztin“ oder 
„arzt“ oder eine andere führbare Bezeichnung angegeben wird.

(3) zusammenschlüsse zu organisationsgemeinschaften dürfen ange-
kündigt werden. die zugehörigkeit zu einem Praxisverbund gemäß 
§ 23 d kann durch Hinzufügen des namens des verbundes ange-
kündigt werden.

§ 19
Beschäftigung angestellter 
Praxisärztinnen und -ärzte

(1) die ärztliche Praxis muß persönlich ausgeübt werden. die Be-
schäftigung ärztlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 
Praxis setzt die leitung der Praxis durch die niedergelassene Ärztin 
bzw. den niedergelassenen arzt voraus. die Beschäftigung ist der 
Ärztekammer anzuzeigen.

(2) In Fällen, in denen der Behandlungsauftrag der Patientin oder des 
Patienten regelmäßig nur von Ärztinnen und Ärzten verschiede-
ner Fachgebiete gemeinschaftlich durchgeführt werden kann, darf 
eine Fachärztin oder ein Facharzt als Praxisinhaberin oder Praxis-

inhaber die für sie oder ihn fachgebietsfremde ärztliche leistung 
auch durch eine angestellte Fachärztin oder einen angestellten 
Facharzt des anderen Fachgebiets erbringen. 

(3) Ärztinnen und Ärzte dürfen nur zu angemessenen Bedingungen 
beschäftigt werden. angemessen sind insbesondere Bedingungen, 
die der beschäftigten Ärztin oder dem beschäftigten arzt eine an-
gemessene vergütung gewähren sowie angemessene zeit zur Fort-
bildung einräumen und bei der vereinbarung von Wettbewerbs-
verboten eine angemessene ausgleichszahlung vorsehen.

(4) Über die in der Praxis tätigen angestellten Ärztinnen und Ärzte 
müssen die Patientinnen und Patienten in geeigneter Weise infor-
miert werden.

§ 23
Ärztinnen und Ärzte im Beschäftigungsverhältnis

(1)  die regeln dieser Berufsordnung gelten auch für Ärztinnen und 
Ärzte, welche ihre ärzt liche tätigkeit im rahmen eines privat-
rechtlichen arbeitsverhältnisses oder öffentlich-rechtlichen 
dienstverhältnisses ausüben. 

(2) auch in einem arbeits- oder dienstverhältnis darf eine vergü tung 
für die ärztliche tätigkeit nicht dahingehend vereinbart werden, 
daß die vergütung die ärztliche unabhängigkeit der medizinischen 
ent scheidungen beeinträchtigt. 

§ 23 a
Ärztegesellschaften

(1) Ärztinnen und Ärzte können auch in der Form der juristischen Per-
son des Privatrechts ärztlich tätig sein. gesellschafter einer Ärzte-
gesellschaft können nur Ärztinnen oder Ärzte und angehörige der 
in § 23 b absatz 1 Satz 1 genannten Berufe sein. Sie müssen in der 
gesellschaft beruflich tätig sein. gewährleistet sein muss zudem, 
dass

 a)  die gesellschaft verantwortlich von einer Ärztin oder einem arzt 
geführt wird; geschäftsführer müssen mehrheitlich Ärztinnen 
bzw. Ärzte sein,

 b)  die Mehrheit der gesellschaftsanteile und der Stimmrechte Ärz-
tinnen bzw. Ärzten zustehen,

 c) dritte nicht am gewinn der gesellschaft beteiligt sind,

 d)  eine ausreichende Berufshaftpflichtversicherung für jede/jeden 
in der gesellschaft tätige Ärztin/tätigen arzt besteht.

(2)  der name der Ärztegesellschaft des Privatrechts darf nur die 
namen der in der gesellschaft tätigen ärztlichen gesellschafter 
enthalten. unbeschadet des namens der gesellschaft können die 
namen und arztbezeichnungen aller ärztlichen gesellschafter und 
der angestellten Ärztinnen und Ärzte angezeigt werden.
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§ 23 b
Medizinische Kooperationsgemeinschaft 

zwischen Ärztinnen bzw. Ärzten
und Angehörigen anderer Fachberufe

(1)  Ärztinnen und Ärzte können sich auch mit selbstständig tätigen und 
zur eigenverantwortlichen Berufsausübung befugten Berufsange-
hörigen anderer akademischer Heilberufe im gesundheitswesen 
oder staatlicher ausbildungsberufe im gesundheitswesen sowie 
anderen naturwissenschaftlerinnen und naturwissenschaftlern 
und angehörigen sozialpädagogischer Berufe – auch beschränkt 
auf einzelne leistungen – zur kooperativen Berufsausübung zu-
sammenschließen (medizinische Kooperationsgemeinschaft). 

 die Kooperation ist in der Form einer Partnerschaftsgesellschaft 
nach dem Partgg oder aufgrund eines schriftlichen vertrages über 
die Bildung einer Kooperationsgemeinschaft in der rechtsform ei-
ner gesellschaft bürgerlichen rechts oder einer juristischen Person 
des Privatrechts gem. § 23 a gestattet. Ärztinnen und Ärzten ist 
ein solcher zusammenschluss im einzelnen nur mit solchen ande-
ren Berufsangehörigen und in der Weise erlaubt, dass diese in ihrer 
verbindung mit der Ärztin oder dem arzt einen gleichgerichteten 
oder integrierenden diagnostischen oder therapeutischen zweck 
bei der Heilbehandlung, auch auf dem gebiete der Prävention und 
rehabilitation, durch räumlich nahes und koordiniertes zusam-
menwirken aller beteiligten Berufsangehörigen erfüllen können.

 darüber hinaus muss der Kooperationsvertrag gewährleisten, dass 

 a)  die eigenverantwortliche und selbstständige Berufsausübung 
der Ärztin oder des arztes gewahrt ist; 

 b)  die verantwortungsbereiche der Partner gegenüber den Patien-
tinnen und Patienten getrennt bleiben; 

 c)  medizinische entscheidungen, insbesondere über diagnostik 
und therapie, ausschließlich die Ärztin oder der arzt trifft, so-
fern nicht die Ärztin oder der arzt nach ihrem oder seinem Be-
rufsrecht den in der gemeinschaft selbständig tätigen Berufs-
angehörigen eines anderen Fachberufs solche entscheidungen 
überlassen darf; 

 d)  der grundsatz der freien arztwahl gewahrt bleibt; 

 e)  die behandelnde Ärztin bzw. der behandelnde arzt zur unter-
stützung in seinen diagnostischen Maßnahmen oder zur the-
rapie auch andere als die in der gemeinschaft kooperierenden 
Berufsangehörigen hinzuziehen kann; 

 f)  die einhaltung der berufsrechtlichen Bestimmungen der Ärztin-
nen und Ärzte, insbesondere die Pflicht zur dokumentation, das 
verbot der berufswidrigen Werbung und die regeln zur erstel-
lung einer Honorarforderung, von den übrigen Partnerinnen und 
Partnern beachtet wird;

 g)  sich die medizinische Kooperationsgemeinschaft verpflichtet, 
im rechtsverkehr die namen aller Partnerinnen und Partner und 
ihre Berufsbezeichnungen anzugeben und – sofern es sich um 

eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft handelt – den zu-
satz „Partnerschaft“ zu führen.

 die voraussetzungen der Buchstaben a—f gelten bei der Bildung ei-
ner juristischen Person des Privatrechts gem. § 23 a entsprechend. 
der name der juristischen Person muss neben dem namen einer 
ärztlichen gesellschafterin oder eines ärztlichen gesellschafters 
die Bezeichnung „Medizinische Kooperationsgemeinschaft“ ent-
halten. unbeschadet des namens sind die Berufsbezeichnungen 
aller in der gesellschaft tätigen Berufe anzukündigen.

(2)  die für die Mitwirkung der Ärztin oder des arztes zulässige beruf-
liche zusammensetzung der Kooperation im einzelnen richtet sich 
nach dem gebot des absatzes 1 Satz 3; es ist erfüllt, wenn ange-
hörige aus den vorgenannten Berufsgruppen kooperieren, die mit 
der Ärztin oder dem arzt entsprechend ihrem oder seinem Fach-
gebiet einen gemeinschaftlich erreichbaren medizinischen zweck 
nach der art ihrer beruflichen Kompetenz zielbezogen erfüllen 
können.

§ 23 c
Beteiligung von Ärztinnen und Ärzten 

an sonstigen Partnerschaften

Ärztinnen und Ärzten ist es gestattet, mit angehörigen anderer Berufe 
als den in § 23b beschriebenen in allen rechtsformen zusammen zu 
arbeiten, wenn sie nicht die Heilkunde am Menschen ausüben.

§ 23 d
Praxisverbund

(1) Ärztinnen und Ärzte dürfen, auch ohne sich zu einer Berufsaus-
übungsgemeinschaft zusammenzuschließen, eine Kooperation 
verabreden (Praxisverbund), welche auf die erfüllung eines durch 
gemeinsame oder gleichgerichtete Maßnahmen bestimmten ver-
sorgungsauftrags oder auf eine andere Form der zusammenarbeit 
zur Patientenversorgung,  z. B. auf dem Felde der Qualitätssiche-
rung oder versorgungsbereitschaft, gerichtet ist. die teilnahme 
soll allen dazu bereiten Ärztinnen und Ärzten ermöglicht werden; 
soll die Möglichkeit zur teilnahme beschränkt werden, z. B. durch 
räumliche oder qualitative Kriterien, müssen die dafür maßgebli-
chen Kriterien für den versorgungsauftrag notwendig und nicht 
diskriminierend sein und der Ärztekammer gegenüber offenge-
legt werden. Ärztinnen und Ärzte in einer zulässigen Kooperation 
dürfen die medizinisch gebotene oder von der Patientin bzw. dem 
Patienten gewünschte Überweisung an nicht dem verbund zuge-
hörige Ärztinnen und Ärzte nicht behindern.

(2)  die Bedingungen der Kooperation nach absatz 1 müssen in einem 
schriftlichen vertrag niedergelegt werden, der der Ärztekammer 
vorgelegt werden muss.

(3)  In eine Kooperation nach absatz 1 können auch Krankenhäuser, 
vorsorge- und rehakliniken und angehörige anderer gesundheits-
berufe nach § 23 b einbezogen werden, wenn die grundsätze nach 
§ 23 b gewahrt sind.
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2. Berufliche Kommunikation

§ 27 
Erlaubte Information und berufswidrige Werbung

(1)  zweck der nachstehenden vorschriften der Berufsordnung ist die 
gewährleistung des Patientenschutzes durch sachgerechte und 
angemessene Information und die vermeidung einer dem ärztli-
chen Selbstverständnis zuwiderlaufenden Kommerzialisierung des 
arztberufes.

(2)  auf dieser grundlage sind Ärztinnen und Ärzten sachliche berufs-
bezogene Informationen gestattet. 

(3)  Berufswidrige Werbung ist untersagt. Berufswidrig ist insbeson-
dere eine anpreisende, irreführende oder vergleichende Werbung. 
Ärztinnen und Ärzte dürfen eine solche Werbung durch andere 
weder veranlassen noch dulden. eine Werbung für eigene oder 
fremde gewerbliche tätigkeiten oder Produkte in zusammenhang 
mit der ärztlichen tätigkeit ist unzulässig. Werbeverbote aufgrund 
anderer gesetzlicher Bestimmungen bleiben unberührt. 

(4)  Ärztinnen und Ärzte können 

 1.  nach der Weiterbildungsordnung erworbene Bezeichnungen,
 2.  nach sonstigen öffentlich-rechtlichen vorschriften erworbene   

Qualifikationen,
 3.  bis zu drei als solche gekennzeichnete tätigkeitsschwerpunkte und
  4. organisatorische Hinweise

      ankündigen.

 die nach nr. 1 erworbenen Bezeichnungen dürfen nur in der nach 
der Weiterbildungsordnung zulässigen Form geführt werden. ein 
Hinweis auf die verleihende Ärztekammer ist zulässig. andere 
Qualifikationen und tätigkeitsschwerpunkte dürfen nur angekün-
digt werden, wenn diese angaben nicht mit solchen nach geregel-
tem Weiterbildungsrecht erworbenen Qualifikationen verwechselt 
werden können. die angaben nach nrn. 1 und 2 sind nur zulässig, 
wenn  die umfassten tätigkeiten nicht nur gelegentlich ausgeübt 
werden. 

(5)  Besondere leistungen können angekündigt und müssen mit dem 
zusatz „tätigkeitsschwerpunkt“ gekennzeichnet werden. zur an-
kündigung dieser angaben ist berechtigt, wer diese leistung/en 
seit mindestens 2 Jahren in erheblichem umfang erbringt und dies 
auf verlangen der Ärztekammer nachweisen kann.   

(6)  Ärztinnen und Ärzte haben der Ärztekammer auf deren verlangen 
die zur Prüfung der voraussetzungen der ankündigung erforderli-
chen unterlagen vorzulegen. die Ärztekammer ist befugt, ergän-
zende auskünfte zu verlangen.  
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II. Heilmittelwerbegesetz (HWg)

vom 19.10.1994
in der Fassung vom 19.10.2012

§ 1 

(1) dieses gesetz findet anwendung auf die Werbung für

 1.  arzneimittel im Sinne des § 2 des arzneimittelgesetzes,
 1.a.  Medizinprodukte im Sinne des § 3 des Medizinproduktgeset-

zes,
 2.  andere Mittel, verfahren, Behandlungen und gegenstände, 

soweit sich die Werbeaussage auf die erkennung, Beseitigung 
oder linderung von Krankheiten, leiden, Körperschäden oder 
krankhaften Beschwerden bei Mensch oder tier bezieht, so-
wie operative plastisch-chirurgische eingriffe, soweit sich die 
Werbeaussage auf die veränderung des menschlichen Körpers 
ohne medizinische notwendigkeit bezieht.

(2)  andere Mittel im Sinne des absatzes 1 nr. 2 sind kosmetische Mit-
tel im Sinne des § 2 absatz 5 Satz 1 des lebensmittel- und Fut-
termittelgesetzbuches. gegenstände im Sinne des absatzes 1 nr. 2 
sind auch gegenstände zur Körperpflege im Sinne des § 2 absatz 6 
nummer 4 des lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches.

(3)  eine Werbung im Sinne dieses gesetzes ist auch das ankündigen 
oder anbieten von Werbeaussagen, auf die dieses gesetz anwen-
dung findet.

(4)  dieses gesetz findet keine anwendung auf die Werbung für ge-
genstände zur verhütung von unfallschäden.

(5)  …

(6)  …

§ 3 

unzulässig ist eine irreführende Werbung. eine Irreführung liegt insbe-
sondere dann vor,

1. wenn arzneimitteln, Medizinprodukten, verfahren, Behandlungen, 
gegenständen oder anderen Mitteln eine therapeutische Wirk-
samkeit oder Wirkungen beigelegt werden, die sie nicht haben,

2. wenn fälschlich der eindruck erweckt wird, dass

 a) ein erfolg mit Sicherheit erwartet werden kann

 b)  bei bestimmungsgemäßem oder längerem gebrauch keine 
schädlichen Wirkungen eintreten

 c)  die Werbung nicht zu zwecken des Wettbewerbs veranstaltet 
wird,

3. wenn unwahre oder zur täuschung geeignete angaben

 a)  über die zusammensetzung oder Beschaffenheit von arznei-
mitteln, Medizinprodukten, gegenständen oder anderen Mit-
teln oder über die art und Weise der verfahren oder Behand-
lungen oder

 b)  über die Person, vorbildung, Befähigung oder erfolge des Her-
stellers, erfinders oder der für sie tätigen oder tätig gewesenen 
Personen gemacht werden.

§ 11 

(1) außerhalb der Fachkreise darf für arzneimittel, verfahren, Behand-
lungen, gegenstände oder andere Mittel nicht geworben werden

 1. (weggefallen)

 2.  mit angaben oder darstellungen, die sich auf eine empfeh-
lung von Wissenschaftlern, von im gesundheitswesen tätigen 
Personen, von im Bereich der tiergesundheit tätigen Personen 
oder anderen Personen, die auf grund ihrer Bekanntheit zum 
arzneimittelverbrauch anregen können, beziehen,

 3.  mit der Wiedergabe von Krankengeschichten sowie mit Hin-
weisen darauf, wenn diese in missbräuchlicher, abstoßender 
oder irreführender Weise erfolgt oder durch eine ausführliche 
Beschreibung oder darstellung zu einer falschen Selbstdiagno-
se verleiten kann,

 4. (weggefallen)

 5.  mit einer bildlichen darstellung, die in missbräuchlicher, absto-
ßender oder irreführender Weise veränderungen des mensch-
lichen Körpers auf grund von Krankheiten oder Schädigungen 
oder die Wirkung eines arzneimittels im menschlichen Körper 
oder in Körperteilen verwendet,

 6. (weggefallen)

 7.  mit Werbeaussagen, die nahelegen, dass die gesundheit durch 
die nichtverwendung des arzneimittels beeinträchtigt oder 
durch die verwendung verbessert werden könnte,

 8.  durch Werbevorträge, mit denen ein Feilbieten oder eine ent-
gegennahme von anschriften verbunden ist,

 9.  mit veröffentlichungen, deren Werbezweck missverständlich 
oder nicht deutlich erkennbar ist, 

 10. (weggefallen)

 11.  mit Äußerungen dritter, insbesondere mit dank-, anerken-
nungs- oder empfehlungsschreiben, oder mit Hinweisen auf 
solche Äußerungen, wenn diese in missbräuchlicher, abstoßen-
der oder irreführender Weise erfolgen,
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 12.  mit Werbemaßnahmen, die sich ausschließlich oder überwie-
gend an Kinder unter 14 Jahren richten,

 13.  mit Preisausschreiben, verlosungen oder anderen verfahren, 
deren ergebnis vom zufall abhängig ist, sofern diese Maßnah-
men oder verfahren einer unzweckmäßigen oder übermäßigen 
verwendung von arzneimitteln vorschub leisten,

 14.  durch die abgabe von Mustern oder Proben von arzneimitteln 
oder durch gutscheine dafür,

 15.  durch die nicht verlangte abgabe von Mustern oder Proben 
von anderen Mitteln oder gegenständen oder durch gutschei-
ne dafür.

 Für Medizinprodukte gilt Satz 1 nr. 7 bis 9, 11 und 12 entspre-
chend. Ferner darf für die in § 1 nummer 2 genannten operativen 
plastisch-chirurgischen eingriffe nicht mit der Wirkung einer sol-
chen Behandlung durch vergleichende darstellung der Körperzu-
standes oder des aussehens vor und nach dem eingriff geworben 
werden.

(2) außerhalb der Fachkreise darf für arzneimittel zur anwendung bei 
Menschen nicht mit angaben geworben werden, die nahe legen, 
dass die Wirkung des arzneimittels einem anderen arzneimittel 
oder einer anderen Behandlung entspricht oder überlegen ist.

§ 12 

(1) außerhalb der Fachkreise darf sich die Werbung für arzneimittel 
und Medizinprodukte nicht auf die erkennung, verhütung, Besei-
tigung oder linderung der in abschnitt a der anlage zu diesem 
gesetz aufgeführten Krankheiten oder leiden bei Menschen be-
ziehen, die Werbung für arzneimittel außerdem nicht auf die er-
kennung, verhütung, Beseitigung oder linderung der in abschnitt 
B dieser anlage aufgeführten Krankheiten oder leiden beim tier. 
abschnitt a nr. 2 der anlage findet keine anwendung auf die Wer-
bung für Medizinprodukte.

(2) die Werbung für andere Mittel, verfahren, Behandlungen oder ge-
genstände außerhalb der Fachkreise darf sich nicht auf die erken-
nung, Beseitigung oder linderung dieser Krankheiten oder leiden 
beziehen. dies gilt nicht für die Werbung für verfahren oder Be-
handlungen in Heilbädern, Kurorten und Kuranstalten.

Anlage zu § 12

Krankheiten und Leiden, auf die sich die Werbung 
gem. § 12 nicht beziehen darf

Fundstelle des originaltextes: BgBl. I 2005, 2599

a.  Krankheiten und leiden beim Menschen

1. nach dem Infektionsschutzgesetz vom 20. Juli.2000 (BgBl. I S. 
1045) meldepflichtige Krankheiten oder durch meldepflichtige 
Krankheitserreger verursachte Infektionen, 

2. bösartige neubildungen,

3. Suchtkrankheiten, ausgenommen nikotinabhängigkeit,

4. krankhafte Komplikationen der Schwangerschaft, der entbindung 
und des Wochenbetts.



InternetdarStellung von ÄrztInnen und Ärzten  15

III. gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 
(uWg)

vom 03.07.2004

neugefasst durch Bek. v. 03.03.2010 

§ 3 
Verbot unlauterer geschäftlicher Handlungen

(1)  unlautere geschäftliche Handlungen sind unzulässig wenn sie ge-
eignet sind, die Interessen von Mitbewerbern, verbrauchern oder 
sonstigen Marktteilnehmern spürbar zu beeinträchtigen. 

(2)  geschäftliche Handlungen gegenüber verbrauchern sind jedenfalls 
dann unzulässig, wenn sie nicht der für den unternehmer gelten-
den fachlichen Sorgfalt entsprechen und dazu geeignet sind, die 
Fähigkeit des verbrauchers, sich auf grund von Informationen zu 
entscheiden, spürbar zu beeinträchtigen und ihn damit zu einer ge-
schäftlichen entscheidung zu veranlassen, die er andernfalls nicht 
getroffen hätte. dabei ist auf den durchschnittlichen verbraucher 
oder, wenn sich die geschäftliche Handlung an eine bestimmte 
gruppe von verbrauchern wendet, auf ein durchschnittliches Mit-
glied dieser gruppe abzustellen. auf die Sicht eines durchschnitt-
lichen Mitglieds einer auf grund von geistigen oder körperlichen 
gebrechen, alter oder leichtgläubigkeit besonders schutzbedürf-
tigen und eindeutig identifizierbaren gruppe von verbrauchern ist 
abzustellen, wenn für den unternehmer vorhersehbar ist, dass sei-
ne geschäftliche Handlung nur diese gruppe betrifft. 

(3)  die im anhang dieses gesetzes aufgeführten geschäftlichen Hand-
lungen gegenüber verbrauchern sind stets unzulässig. 

§ 4 
Beispiele unlauterer geschäftlicher Handlungen

unlauter im Sinne von § 3 handelt insbesondere, wer

1. geschäftliche Handlungen vornimmt, die geeignet sind, die ent-
scheidungsfreiheit der verbraucher oder sonstiger Marktteilneh-
mer durch ausübung von druck, in menschenverachtender Weise 
oder durch sonstigen unangemessenen unsachlichen einfluss zu 
beeinträchtigen;

2. geschäftliche Handlungen vornimmt, die geeignet sind, geistige 
oder körperliche gebrechen, das alter, die geschäftliche unerfah-
renheit, die leichtgläubigkeit, die angst oder die zwangslage von 
verbrauchern auszunutzen;

3. den Werbecharakter von geschäftlichen Handlungen verschleiert;

4. bei verkaufsförderungsmaßnahmen wie Preisnachlässen, zugaben 
oder geschenken die Bedingungen für ihre Inanspruchnahme nicht 
klar und eindeutig angibt;

5. bei Preisausschreiben oder gewinnspielen mit Werbecharakter die 
teilnahmebedingungen nicht klar und eindeutig angibt;

6. die teilnahme von verbrauchern an einem Preisausschreiben oder 
gewinnspiel von dem erwerb einer Ware oder der Inanspruchnah-
me einer dienstleistung abhängig macht, es sei denn, das Preis-
ausschreiben oder gewinnspiel ist naturgemäß mit der Ware oder 
der dienstleistung verbunden;

7. die Kennzeichen, Waren dienstleistungen, tätigkeiten oder per-
sönlichen oder geschäftlichen verhältnisse eines Mitbewerbers 
herabsetzt oder verunglimpft;

8. über die Waren, dienstleistungen oder das unternehmen eines 
Mitbewerbers oder über den unternehmer oder ein Mitglied der 
unternehmensleitung tatsachen behauptet oder verbreitet, die 
geeignet sind, den Betrieb des unternehmens oder den Kredit des 
unternehmers zu schädigen, sofern die tatsachen nicht erweislich 
wahr sind; handelt es sich um vertrauliche Mitteilungen und hat 
der Mitteilende oder der empfänger der Mitteilung an ihr ein be-
rechtigtes Interesse, so ist die Handlung nur dann unlauter, wenn 
die tatsachen der Wahrheit zuwider behauptet oder verbreitet 
wurden;

9. Waren oder dienstleistungen anbietet, die eine nachahmung der 
Waren oder dienstleistungen eines Mitbewerbers sind, wenn er 

 a)  eine vermeidbare täuschung der abnehmer über die betriebli-
che Herkunft herbeiführt,

 b)  die Wertschätzung der nachgeahmten Ware oder dienstleis-
tung unangemessen ausnutzt oder beeinträchtigt oder 

 c)  die für die nachahmung erforderlichen Kenntnisse oder unter-
lagen unredlich erlangt hat;

10. Mitbewerber gezielt behindert;

11. einer gesetzlichen vorschrift zuwider handelt, die auch dazu be-
stimmt ist, im Interesse der Marktteilnehmer das Marktverhalten 
zu regeln.

§ 5 
Irreführende geschäftliche Handlungen

(1)  unlauter handelt, wer eine irreführende geschäftliche Handlung 
vornimmt. eine geschäftliche Handlung ist irreführend, wenn sie 
unwahre angaben enthält  oder sonstige zur täuschung geeignete 
angaben über folgende umstände enthält:

 1.  die wesentlichen Merkmale der Ware oder dienstleistung wie 
verfügbarkeit, art, ausführung, vorteile, risiken, zusammen-
setzung, zubehör, verfahren oder zeitpunkt der Herstellung, 
lieferung oder erbringung, zwecktauglichkeit, verwendungs-
möglichkeit, Menge, Beschaffenheit, Kundendienst und Be-
schwerdeverfahren, geographische  oder betriebliche Herkunft, 
von der verwendung zu erwartende ergebnisse oder die ergeb-
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nisse oder wesentlichen Bestandteile von tests der Waren oder 
dienstleistungen;

 2.  den anlass des verkaufs wie das vorhandensein eines beson-
deren Preisvorteils, den Preis oder die art und Weise, in der er 
berechnet wird, oder die Bedingungen, unter denen die Ware 
geliefert oder die dienstleistung erbracht wird;

 3.  die Person, eigenschaften oder rechte des unternehmers wie 
Identität, vermögen einschließlich der rechte des geistigen ei-
gentums, den umfang von verpflichtungen, Befähigung, Sta-
tus, zulassung, Mitgliedschaften oder Beziehungen, auszeich-
nungen oder ehrungen, Beweggründe für die geschäftliche 
Handlung oder die art des vertriebs;

 4.  aussagen oder Symbole, die im zusammenhang mit direktem 
oder indirektem Sponsoring stehen oder sich auf eine zulas-
sung des unternehmers oder der Waren oder dienstleistungen 
beziehen;

 5.  die notwendigkeit einer leistung, eines ersatzteils, eines aus-
tauschs oder einer reparatur;

 6.  die einhaltung eines verhaltenskodexes, auf den sich der un-
ternehmer verbindlich verpflichtet hat, wenn er auf diese Bin-
dung hinweist, oder

 7.  rechte des verbrauchers, insbesondere solche auf grund von 
garantieversprechen oder gewährleistungsrechte bei leis-
tungsstörungen.

(2) eine geschäftliche Handlung ist auch irreführend, wenn sie im 
zusammenhang mit der vermarktung von Waren oder dienstleis-
tungen einschließlich vergleichender Werbung eine verwechs-
lungsgefahr mit einer anderen Ware oder dienstleistung oder mit 
der Marke oder einem anderen Kennzeichen eines Mitbewerbers 
hervorruft.

(3)  angaben im Sinne von absatz 1 Satz 2 sind auch angaben im 
rahmen vergleichender Werbung sowie bildliche darstellungen 
und sonstige veranstaltungen, die darauf zielen und geeignet sind, 
solche angaben zu ersetzen.

(4)  es wird vermutet, dass es irreführend ist, mit der Herabsetzung 
eines Preises zu werben, sofern der Preis nur für eine unangemes-
sen kurze zeit gefordert worden ist. Ist streitig, ob und in welchem 
zeitraum der Preis gefordert worden ist, so trifft die Beweislast 
denjenigen, der mit der Preisherabsetzung geworben hat. 

§ 5 a 
Irreführung durch Unterlassen

(1) Bei der Beurteilung, ob das verschweigen einer tatsache irrefüh-
rend ist, sind insbesondere deren Bedeutung für die geschäftliche 
entscheidung nach der verkehrsauffassung sowie die eignung des 
verschweigens zur Beeinflussung der entscheidung zu berücksich-
tigen.

(2) unlauter handelt, wer die entscheidungsfähigkeit von verbrau-
chern im Sinne des § 3 absatz 2 dadurch beeinflusst, dass er eine 
Information vorenthält, die im konkreten Fall unter Berücksichti-
gung aller umstände einschließlich der Beschränkungen des Kom-
munikationsmittels wesentlich ist. 

(3) Werden Waren oder dienstleistungen unter Hinweis auf deren 
Merkmale und Preis in einer dem verwendeten Kommunikations-
mittel angemessenen Weise so angeboten, dass ein durchschnitt-
licher verbraucher das geschäft abschließen kann, gelten folgende 
Informationen als wesentlich im Sinne des absatzes 2, sofern sie 
sich nicht unmittelbar aus den umständen ergeben.

 8.  alle wesentlichen Merkmale der Ware oder dienstleistung in 
dem dieser und dem verwendeten Kommunikationsmittel an-
gemessenen umfang;

 9.  die Identität und anschrift des unternehmers, gegebenenfalls 
die Identität und anschrift des unternehmers, für den er han-
delt;

 10.  der endpreis oder in Fällen, in denen ein solcher Preis auf 
grund der Beschaffenheit der Ware oder dienstleistung nicht 
im voraus berechnet werden kann, die art der Preisberechnung 
sowie gegebenenfalls alle zusätzlichen Fracht-, liefer- und 
zustellkosten oder in Fällen, in denen diese Kosten nicht im 
voraus berechnet werden können, die tatsache, dass solche 
zusätzlichen Kosten anfallen können; 

 11.  zahlungs-, liefer- und leistungsbedingungen sowie verfahren 
zum umgang mit Beschwerden, soweit sie von erfordernissen 
der fachlichen Sorgfalt abweichen, und

 12.  das Bestehen eines rechts zum rücktritt oder Widerruf.

(4) als wesentlich im Sinne des absatzes 2 gelten auch Informati-
onen, die dem verbraucher auf grund gemeinschaftsrechtlicher 
verordnungen oder nach rechtsvorschriften zur umsetzung ge-
meinschaftsrechtlicher richtlinien für kommerzielle Kommuni-
kation einschließlich Werbung und Marketing nicht vorenthalten 
werden dürfen. 

§ 6 
Vergleichende Werbung

(1)  vergleichende Werbung ist jede Werbung, die unmittelbar oder 
mittelbar einen Mitbewerber oder die von einem Mitbewerber an-
gebotenen Waren oder dienstleistungen erkennbar macht.

(2)  unlauter handelt, wer vergleichend wirbt, wenn der vergleich

 1.  sich nicht auf Waren oder dienstleistungen für den gleichen 
Bedarf oder dieselbe zweckbestimmung bezieht;

 2.  nicht objektiv auf eine oder mehrere wesentliche, relevante, 
nachprüfbare und typische eigenschaften oder den Preis dieser 
Waren oder dienstleistungen bezogen ist,
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 3.  im geschäftlichen verkehr zu einer gefahr von verwechslungen 
zwischen dem Werbenden und einem Mitbewerber oder zwi-
schen den von diesen angebotenen Waren oder dienstleistun-
gen oder den von ihnen verwendeten Kennzeichen führt,

 4.  den ruf des von einem Mitbewerber verwendeten Kennzei-
chens in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt,

 5.  die Waren, dienstleistungen, tätigkeiten oder persönlichen 
oder geschäftlichen verhältnisse eines Mitbewerbers herab-
setzt oder verunglimpft oder

 6.  eine Ware oder dienstleistung als Imitation oder nachahmung 
einer unter einem geschützten Kennzeichen vertriebenen Ware 
oder dienstleistung darstellt.

§ 7 
Unzumutbare Belästigungen

(1) eine geschäftliche Handlung, durch die ein Marktteilnehmer in 
unzumutbarer Weise belästigt wird, ist unzulässig. dies gilt ins-
besondere für Werbung, obwohl erkennbar ist, dass der angespro-
chene Marktteilnehmer diese Werbung nicht wünscht. 

(2) eine unzumutbare Belästigung ist stets anzunehmen

 1.  bei Werbung unter verwendung eines in den nummern 2 und 
3 nicht aufgeführten, für den Fernabsatz geeigneten Mittelns 
der kommerziellen Kommunikation, durch die ein verbraucher 
hartnäckig angesprochen wird, obwohl er dies erkennbar nicht 
wünscht;

 2.  bei Werbung mit einem telefonanruf gegenüber einem ver-
braucher ohne dessen vorherige ausdrückliche einwilligung 
oder gegenüber einem sonstigen Marktteilnehmer ohne dessen 
zumindest mutmaßliche einwilligung;

 3.  bei Werbung unter verwendung einer automatischen anruf-
maschine, eines Faxgerätes oder elektronischer Post, ohne dass 
eine vorherige einwilligung des adressaten vorliegt oder

 4.  bei Werbung mit einer nachricht, bei der die Identität des ab-
senders, in dessen auftrag die nachricht übermittelt wird, ver-
schleiert oder verheimlicht wird oder bei der keine gültige ad-
resse vorhanden ist, an die der empfänger eine aufforderung 
zur einstellung solcher nachrichten richten kann, ohne dass 
hierfür andere als Übermittlungskosten nach den Basistarifen 
entstehen.

(3) abweichend von absatz 2 nummer 3 ist eine unzumutbare Beläs-
tigung bei einer Werbung unter verwendung elektronischer Post 
nicht anzunehmen, wenn

 1.  ein unternehmer im zusammenhang mit dem verkauf einer 
Ware oder dienstleistung von dem Kunden dessen elektroni-
sche Postadresse erhalten hat,

 2.  der unternehmer die adresse zur direktwerbung für eigene 
ähnliche Waren oder dienstleistungen verwendet,

 3. der Kunde der verwendung nicht widersprochen hat und

 4.  der Kunde bei erhebung der adresse und bei jeder verwendung 
klar und deutlich darauf hingewiesen wird, dass er der verwen-
dung jederzeit widersprechen kann, ohne dass hierfür andere 
als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen.

Kapitel 2
Rechtsfolgen

§ 8 Beseitigung und Unterlassung

(1) Wer eine nach § 3 oder § 7 unzulässige geschäftliche Handlung 
vornimmt, kann auf Beseitigung und bei Wiederholungsgefahr auf 
unterlassung in anspruch genommen werden. der anspruch auf 
unterlassung besteht bereits dann, wenn eine derartige zuwider-
handlung gegen § 3 oder § 7 droht.

(2) Werden die zuwiderhandlungen in einem unternehmen von ei-
nem Mitarbeiter oder Beauftragten begangen, so sind der unter-
lassungsanspruch und der Beseitigungsanspruch auch gegen den 
Inhaber des unternehmens begründet.

(3) die ansprüche aus absatz 1 stehen zu: 

 1. jedem Mitbewerber;

 2.  rechtsfähigen verbänden zur Förderung gewerblicher oder 
selbständiger beruflicher Interessen, soweit ihnen eine er-
hebliche zahl von unternehmen angehört, die Waren oder 
dienstleistungen gleicher oder verwandter art auf demselben 
Markt vertreiben, soweit sie insbesondere nach ihrer perso-
nellen, sachlichen und finanziellen ausstattung imstande sind, 
ihre satzungsgemäßen aufgaben der verfolgung gewerblicher 
oder selbständiger beruflicher Interessen tatsächlich wahrzu-
nehmen und soweit die zuwiderhandlung die Interessen ihrer 
Mitglieder berührt;

 3.  qualifizierte einrichtungen, die nachweisen, dass sie in die lis-
te qualifizierter einrichtungen nach § 4 des unterlassungskla-
gengesetzes oder in dem verzeichnis der Kommission der eu-
ropäischen gemeinschaften nach artikel 4 der richtline 98/27/
eg des europäischen Parlaments und des rates vom 19. Mai 
1998 über unterlassungsklagen zum Schutz der verbraucher-
interessen (aBl. eg nr. l 16 S. 51) eingetragen sind;

 4.  den Industrie- und Handelskammern oder den Handwerkskam-
mern.

(4) die geltendmachung der in absatz 1 bezeichneten ansprüche ist 
unzulässig, wenn sie unter Berücksichtigung der gesamten um-
stände missbräuchlich ist, insbesondere wenn sie vorwiegend dazu 
dient, gegen den zuwiderhandelnden einen anspruch auf ersatz 
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von aufwendungen oder Kosten der rechtsverfolgung entstehen 
zu lassen. 

(5)  § 13 des unterlassungsklagengesetzes ist entsprechend anzuwen-
den; in § 13 absatz 1 und 3 Satz 2 des unterlassungsklagenge-
setzes treten an die Stelle des anspruchs gemäß § 1 oder § 2 des 
unterlassungsklagengesetzes die unterlassungsansprüche nach 
dieser vorschrift. Im Übrigen findet das unterlassungsklagenge-
setz keine anwendung, es sei denn, es liegt ein Fall des § 4 a des 
unterlassungsklagengesetzes vor. 

§ 9 
Schadensersatz

Wer vorsätzlich oder fahrlässig eine nach § 3 oder § 7 unzulässige 
geschäftliche Handlung vornimmt, ist den Mitbewerbern zum ersatz 
des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. gegen verantwortli-
che Personen von periodischen druckschriften kann der anspruch auf 
Schadensersatz nur bei einer vorsätzlichen zuwiderhandlung geltend 
gemacht werden.

Iv. telemediengesetz

§ 5 
Allgemeine Informationspflichten

(1)  diensteanbieter haben für geschäftsmäßige, in der regel gegen 
entgelt angebotene telemedien folgende Informationen leicht er-
kennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar zu halten: 

 1.  den namen und die anschrift, unter der sie niedergelassen 
sind, bei juristischen Personen zusätzlich die rechtsform, den 
vertretungsberechtigten und, sofern angaben über das Kapital 
der gesellschaft gemacht werden, das Stamm- oder grund-
kapital sowie, wenn nicht alle in geld zu leistenden einlagen 
eingezahlt sind, der gesamtbetrag der ausstehenden einlagen,

 2.  angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme 
und unmittelbare Kommunikation mit ihnen ermöglichen, ein-
schließlich der adresse der elektronischen Post,

 3.  soweit der dienst im rahmen einer tätigkeit angeboten oder 
erbracht wird, die der behördlichen zulassung bedarf, angaben 
zur zuständigen aufsichtsbehörde,

 4.  das Handelsregister, vereinsregister, Partnerschaftsregister 
oder genossenschaftsregister, in das sie eingetragen sind, und 
die entsprechende registernummer,

 5.  soweit der dienst in ausübung eines Berufs im Sinne von arti-
kel 1 Buchstabe d der richtlinie 89/48/eWg des rates vom 21. 
dezember 1988 über eine allgemeine regelung zur anerken-
nung der Hochschuldiplome, die eine mindestens dreijährige 
Berufsausbildung abschließen (aBl. eg nr. l 19 S. 16), oder im 
Sinne von artikel 1 Buchstabe f der richtlinie 92/51/eWg des 
rates vom 18. Juni 1992 über eine zweite allgemeine regelung 
zur anerkennung beruflicher Befähigungsnachweise in ergän-
zung zur richtlinie 89/48/eWg (aBl. eg nr. l 209 S. 25, 1995 
nr. l 17 S. 20), zuletzt geändert durch die richtlinie 97/38/eg 
der Kommission vom 20. Juni 1997 (aBl. eg nr. l 184 S. 31), 
angeboten oder erbracht wird, angaben über

  a)  die Kammer, welcher die diensteanbieter angehören,

  b)  die gesetzliche Berufsbezeichnung und den Staat, in dem 
die Berufsbezeichnung verliehen worden ist,

  c)  die Bezeichnung der berufsrechtlichen regelungen und 
dazu, wie diese zugänglich sind,

 6.  in Fällen, in denen sie eine umsatzsteueridentifikationsnum-
mer nach § 27a des umsatzsteuergesetzes oder eine Wirt-
schafts-Identifikationsnummer nach § 139c der abgabenord-
nung besitzen, die angabe dieser nummer,

 7.  bei aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf aktien 
und gesellschaften mit beschränkter Haftung, die sich in ab-
wicklung oder liquidation befinden, die angabe hierüber.
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(2)  Weitergehende Informationspflichten nach anderen rechtsvor-
schriften bleiben unberührt.

§ 13 
Pflichten des Diensteanbieters

(1)  der diensteanbieter hat den nutzen zu Beginn des nutzungs-
vorgangs über art, umfang und zwecke der erhebung und ver-
wendung personenbezogener daten sowie über die verarbeitung 
seiner daten in Staaten außerhalb des anwendungsbereichs der 
richtlinie 95/46/eg des europäischen Parlaments und des rates 
vom 24. oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
verarbeitung personenbezogener daten und zum freien datenver-
kehr (aBl. eg nr. l 281 S. 31) in allgemein verständlicher Form zu 
unterrichten, sofern eine solche unterrichtung nicht bereits er-
folgt ist. Bei einem automatisierten verfahren, das eine spätere 
Identifizierung des nutzers ermöglicht und eine erhebung oder 
verwendung personenbezogener daten vorbereitet, ist der nutzer 
zu Beginn dieses verfahrens zu unterrichten. der Inhalt der unter-
richtung muss für den nutzer jederzeit abrufbar sein. 

(2)  die einwilligung kann elektronisch erklärt werden, wenn der dien-
steanbieter sicherstellt, dass#

 1.  der nutzer seine einwilligung bewusst und eindeutig erteilt 
hat,

 2. die einwilligung protokolliert wird,

 3.  der nutzer den Inhalt der einwilligung jederzeit abrufen kann 
und

 4.  der nutzer die einwilligung jederzeit mit Wirkung für die zu-
kunft widerrufen kann.

(3)  der diensteanbieter hat den nutzer vor erklärung der einwilligung 
auf das recht nach absatz 2 nr. 4 hinzuweisen. absatz 1 Satz 3 
gilt entsprechend. 

(4)  der diensteanbieter hat durch technische und organisatorische 
vorkehrungen sicherzustellen, dass

 1. der nutzer die nutzung des dienstes jederzeit beenden kann,

 2.  die anfallenden personenbezogenen daten über den ablauf 
des zugriffs oder der sonstigen nutzung unmittelbar nach 
deren Beendigung gelöscht oder in den Fällen des Satzes 2 
gesperrt werden, 

 3.  der nutzer telemedien gegen Kenntnisnahme dritter geschützt 
in anspruch nehmen kann,

 4.  die personenbezogenen daten über die nutzung verschiedener 
telemedien durch denselben nutzer getrennt verwendet wer-
den können,

 5.  daten nach § 15 abs. 2 nur für abrechnungszwecke zusam-
mengeführt werden können und 

 6.  nutzungsprofile nach § 15 abs. 3 nicht mit angaben zur Iden-
tifikation des trägers des Pseudonyms zusammengeführt wer-
den können. 

 an die Stelle der löschung nach Satz 1 nr. 2 tritt eine Sperrung, 
soweit einer löschung gesetzliche, satzungsmäßige oder vertrag-
liche aufbewahrungsfristen entgegenstehen.

(5)  die Weitervermittlung zu einem anderen diensteanbieter ist dem 
nutzer anzuzeigen. 

(6) der diensteanbieter hat die nutzung von telemedien und ihre Be-
zahlung anonym oder unter Pseudonym zu ermöglichen, soweit 
dies technisch möglich und zumutbar ist. der nutzer ist über diese 
Möglichkeit zu informieren.

(7)  der dienstanbieter hat dem nutzer nach Maßgabe von § 34 des 
Bundesdatenschutzgesetzes auf verlangen auskunft über die zu 
seiner Person oder zu seinem Pseudonym gespeicherten daten zu 
erteilen. die auskunft kann auf verlangen des nutzers auch elekt-
ronisch erteilt werden. 



 


